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Neue Förderrichtlinie für Existenzgründer in Thüringen 
 
Zuwendungszweck dieser Richtlinie ist die Förderung des Unternehmergeistes durch Unter-
stützung beim Aufbau und der Sicherung junger Unternehmen im Freistaat Thüringen. 
 
Gefördert werden der Aufbau und die Sicherung junger Unternehmen im Freistaat Thüringen 
durch die Gewährung von Zuschüssen zu Ausgaben des Unternehmens. 
 
Anträge auf Gewährung einer Existenzgründungshilfe können von arbeitslos gemeldeten Per-
sonen gestellt werden, die durch die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit ihre Arbeitslo-
sigkeit beenden wollen. Eine Förderung erfolgt nur, wenn kein Anspruch auf Leistungen nach 
§ 57 Sozialgesetzbuch (SGB) besteht. 
 
Der Antragsteller muss durch eine Stellungnahme nachweisen, dass für das Unternehmen 
nach Konzeption und Marktsituation Erfolgsaussichten bestehen und eine nachhaltig tragfähi-
ge Existenz zu erwarten ist. Aus der Stellungnahme muss auch hervorgehen, dass die selbst-
ständige Tätigkeit keinen Nebenerwerbscharakter hat. 
 
Erfolgt die Begründung der selbstständigen wirtschaftlichen Existenz in Form einer Kapital- 
bzw. Personengesellschaft, so wird die Existenzgründungshilfe nur einem Gesellschafter/ 
Teilhaber gewährt. 
 
Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projektförde-
rung als Festbetrag gewährt. Die Förderung beträgt 600 € pro Monat für die Dauer von 
bis zu zwölf Monaten. 
 
Die formgebundenen Anträge auf Gewährung einer Zuwendung nach dieser Richtlinie sind 
spätestens eine Woche vor Begründung einer selbstständigen Existenz an die GfAW - Gesell-
schaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen oder eine ihrer Regio-
nalstellen zu richten. Die Gründung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung formell noch nicht 
vollzogen sein. Ein aus dem Antragszeitpunkt resultierender Gründungstermin vor Beschei-
derteilung ist förderunschädlich. Maßgeblich für den Zeitpunkt der rechtzeitigen Antragstel-
lung ist der Eingang des Antrags bei der GfAW. 
 
 
Hinweis: Diesen und die letzten Newsletter können Sie im Internet nachlesen unter 
http://www.cna-consulting.de/Newsletter.73.0.html 
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